
 

 
Merkblatt für Bachelor- und Masterarbeiten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen an der 
Universität Bayreuth 

Bachelorarbeit: 

- Die Anmeldung der Bachelorarbeit in CAMPUSonline erfolgt durch die prüfungsberechtigte Person. 
 

- Die Regelbearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt von der Ausgabe bis zur Ablieferung sechs Monate 
(die Höchststudiendauer muss beachtet werden) 
 

- Abgabe in zweifacher Ausfertigung, die Bachelorarbeit soll in Maschinenschrift, gebunden, paginiert und mit 
einer Zusammenfassung versehen sein. Die Abgabe in elektronischer Form ist nicht vorgesehen. 
 

- Die Abgabe aller Exemplare erfolgt ausschließlich entweder persönlich oder auf postalischem Weg beim 
Prüfungsamt Lehramt mit Außenstelle. Auch der Einwurf in den Briefkasten der ZUV ist möglich. Das 
Prüfungsamt leitet die Bachelorarbeit an die Prüferin oder den Prüfer weiter. 
 

- Empfehlung (keine Verpflichtung) für eine Selbstständigkeitserklärung am Ende einer schriftlichen Hausarbeit 
„(§ 29 Abs. 6 LPO I): 
„Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig verfasst wurde und keine anderen 
Hilfsmittel als die angegebenen benutzt wurden. Weitere Personen waren an der Fertigung nicht beteiligt. Die 
Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, sind in jedem 
einzelnen Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht. Die Stellen der Arbeit, die unter dem 
Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, sind in jedem einzelnen Fall unter Angabe des 
verwendeten technischen Hilfsmittels dokumentiert. Ggf. bestehende fachspezifische Anforderungen (z. B. des 
Lehrstuhls, des Fachbereichs oder der Hochschule) hinsichtlich des Umfangs dieses Einsatzes und der Art der 
Dokumentation wurden eingehalten. Diese Erklärung erstreckt sich auch auf etwa in der Arbeit enthaltene 
Zeichnungen, Kartenskizzen und bildliche Darstellungen.“ 
 

- Ist eine Anerkennung der Bachelorarbeit als Zulassungsarbeit für das Erste Staatsexamen erwünscht, so muss 
zusätzlich ein drittes Exemplar beim Prüfungsamt Lehramt mit Außenstelle eingereicht werden. Außerdem ist 
(ebenfalls beim Prüfungsamt) ein schriftlicher Antrag auf Anerkennung der Bachelorarbeit einzureichen (Der 
Vordruck/Antrag ist beim Prüfungsamt erhältlich). 
 

- Ist eine Anerkennung der Bachelorarbeit als Zulassungsarbeit für das Erste Staatsexamen erwünscht, so wird 
empfohlen, die Prüferin oder den Prüfer vorher darüber in Kenntnis zu setzen. 

Masterarbeit: 

- Die Anmeldung der Masterarbeit in CAMPUSonline erfolgt durch die prüfungsberechtigte Person. 
 

- Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel von der Ausgabe bis zur Ablieferung sechs 
Monate (Höchststudiendauer beachten) 
 

- Abgabe in dreifacher Ausfertigung, die Masterarbeit soll in Maschinenschrift, gebunden, paginiert und mit einer 
Zusammenfassung versehen sein. Die Abgabe in elektronischer Form ist nicht vorgesehen. 
 

- Die Abgabe aller Exemplare erfolgt ausschließlich entweder persönlich oder auf postalischem Weg beim 
Prüfungsamt. Auch der Einwurf in den Briefkasten der ZUV ist möglich. Das Prüfungsamt leitet die Masterarbeit 
an die Prüferin oder den Prüfer weiter. 
 

- Vorschlag für eine Selbstständigkeitserklärung am Ende der Arbeit: siehe oben 


